
Über diese in recht breiten Förderkulissen angebotenen Maß-
nahmen hinaus gibt es weitere Förderangebote in eng be-
grenzten Kulissen
w MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuumm  SScchhuuttzz  ddeess  WWaacchhtteellkköönniiggss

in der "Hellwegbörde" in den Kreisen Soest, Unna und 
Paderborn. 

w Maßnahmen zum Schutz des FeldhamstersMaßnahmen zum Schutz des Feldhamsters
auf Feldern mit nachgewiesenen Feldhamsterbauen oder 
auf benachbarten Äckern in den Kreisen Aachen, Düren, 
Euskirchen, Heinsberg, dem Rhein-Kreis Neuss und dem 
Rhein-Erft Kreis 

Für alle Fördermaßnahmen gilt:
w Zuständige Bewilligungsbehörden sind die Unteren Land-

schaftsbehörden der Kreise bzw. Kreisfreien Städte.
w Der Bewilligungszeitraum beträgt fünf Jahre. 
w Die Maßnahmenfläche kann auf geeigneten Flächen im 

Betrieb rotieren (außer bei Maßnahmen zum Schutz der 
Feldflora).

w Bei Ackerstreifen beträgt die Breite in der Regel mindestens 
6 m und höchstens 25 m, der Mindestabstand zwischen 
Streifen gleichen Typs 45 m.

Im Jahr 2009 wurden die Prämienhöhen aufgrund gestiegener
Getreidepreise neu berechnet und steigen im Vergleich zu
2007 im Durchschnitt um 30%. Die vom Umweltministerium
beschlossenen Prämienhöhen stehen aktuell noch unter dem
Vorbehalt der Genehmigung durch die EU. Eine Förderung der
Maßnahmen erfolgt außerdem nur im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei den zuständi-
gen Bewilligungsbehörden (Untere Landschaftsbehörden) und
im "Fachinformationssystem Vertragsnaturschutz" des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz im Internet
unter: 
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ver-
tragsnaturschutz/content/de/index.html

Fördermaßnahmen für eine arten-
reiche Feldflur

Die aktuelle Situation von Arten der offenen Feldflur ist besorg-
niserregend. Viele früher häufige Arten gehen in ihren Bestän-
den deutlich zurück. Was für Ackerwildkräuter seit vielen Jah-
ren bekannt ist, trifft nun auch für Vogelarten der Feldflur zu.
Während früher der Gesang der Feldlerche allgegenwärtig war,
ist er heute in einigen Landstrichen fast gar nicht mehr zu hö-
ren. Für Feldlerche, Grauammer, Wachtelkönig, Kiebitz, Reb-
huhn und Co. sind daher dringend verstärkte Schutzbemühun-
gen notwendig. 

Um die Situation der Feldarten zu verbessern, macht das Land
Nordrhein-Westfalen seit 2007 zusätzliche Förderangebote im
Vertragsnaturschutz.

Auf bestimmte Tierarten ausgerichtet, werden nicht alle Maß-
nahmen landesweit, sondern in Förderkulissen angeboten, die
auf die Arten abgestimmt sind.

Ansprechpartner bei der Biologischen Station 
im Kreis Euskirchen

Heike Günther: 02486/950713, 
Michael Schulze: 02486/950715
Julia Zehlius: 02486/950717
biostationeuskirchen@t-online.de
www.biostationeuskirchen.de

Ansprechpartner bei der Unteren Landschaftsbehörde 
des  Kreises Euskirchen:  

Verena Pantenburg, 02251/15567
Lydia Velser, 02251/15567
www.Kreis-Euskirchen.de
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Biologische Station 
im Kreis Euskirchen
Steinfelderstr.10
53947 Nettersheim

Kreisverwaltung Euskirchen
J€licher Ring 32
53879 Euskirchen



Die Förderkulisse umfasst diejenige des ehemaligen Pro-
gramms „Artenreiche Feldflur“ (nachfolgende Auflistung) und
die Hellwegbörde in den Kreisen Soest, Unna und Paderborn.
Zusätzlich ist eine landesweite Förderung in allen Naturschutz-
gebieten möglich.

Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Stadt Duisburg
Kreis Kleve: Geldern, Goch, Kerken, Kevelaer, Straelen,
Wachtendonk, Weeze, Uedem
Rhein-Kreis Neuss: Dormagen, Meerbusch, Neuss,
Rommerskirchen
Kreis Viersen: Tönisvorst, Nettetal
Kreis Wesel: Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck,
Xanten

Regierungsbezirk Köln:
Kreis Aachen: Alsdorf, Herzogenrath, Würselen
Kreis Düren: Aldenhoven, Düren, Heimbach, Jülich, Kreuzau,
Merzenich, Nideggen, Niederzier, Nörvenich, Titz, Vettweiß
Rhein-Erft Kreis: Bergheim, Erftstadt, Kerpen, Pulheim,
Wesseling
Kreis Euskirchen: Euskirchen, Mechernich, Weilerswist,
Zülpich
Kreis Heinsberg: Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg,
Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg,
Wegberg
Rhein-Sieg-Kreis: Niederkassel, Rheinbach, Swisttal

Regierungsbezirk Arnsberg
Hochsauerlandkreis: Hallenberg, Medebach
Kreis Soest: Geseke, Werl
Kreis Unna: Selm, Werne

Regierungsbezirk Detmold
Kreis Herford: Rödinghausen, Spenge
Kreis Minden-Lübbecke: Lübbecke, Minden, Preußisch
Oldendorf, Stemwede
Kreis Paderborn: Delbrück, Paderborn, Salzkotten

Regierungsbezirk Münster
Kreis Borken: Borken, Gronau, Heiden, Raesfeld, Reken,
Stadtlohn, Velen, Vreden, Gescher, Rhede
Stadt Bottrop
Kreis Coesfeld: Coesfeld, Dülmen, Olfen, Rosendahl,
Billerbeck
Stadt Gelsenkirchen
Kreis Recklinghausen: Herten, Marl
Kreis Steinfurt: Neuenkirchen, Rheine, Lienen

Naturschutzgerechte Nutzung von Naturschutzgerechte Nutzung von AckerAcker randrand --
streifen zum Schutz der Pflanzen der Äckerstreifen zum Schutz der Pflanzen der Äcker

Diese Maßnahmen werden landesweit auf geeigneten Flächen
angeboten.
w Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und mechanische 

Unkrautbekämpfung 
w eingeschränkte Düngung in zwei Varianten
w Prämien je nach Düngevariante 612,- €/ha/Jahr bzw. 762,- €/

ha/Jahr 

Ackerstreifen oder -flächen zum Schutz vonAckerstreifen oder -flächen zum Schutz von
Acker-LebensgemeinschafAcker-Lebensgemeinschaf ten ten 

Stehenlassen von Getreidestoppeln (außer Mais) oder
Rapsstoppeln 
w Belassen der Stoppeln bis 28. Februar, Stoppelhöhe 

mindestens 20 cm
w kein Herbizideinsatz auf der Stoppelbrache
w zur Strukturanreicherung in der Regel Begrenzung der 

Fläche auf 0,5 ha 
w Prämie 149,- €/ha/Jahr

Ernteverzicht von Getreide 
w Belassen von Getreidestreifen oder - parzellen bis zum 

28. Februar
w Streifenbreite 6 bis 25 m
w maximal 0,5 ha
w nur Weizen, Hafer und Dinkel
w Prämie 1.469,- €/ha/Jahr

Anlage von Getreidestreifen mit doppeltem
Saatreihenabstand
w Reihenabstand im Mittel mindestens 20 cm 

w Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 
w Verzicht auf Düngung 
w Prämie 823,- €/ha/Jahr 

Verzicht auf Insektizide einschließlich Rodentizide 
w Prämie 206,- €/ha/Jahr

Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch
Selbstbegrünung 
w Jährliches Grubbern oder flaches Pflügen zwischen dem 

15.07. bis 31.03. bzw. 20.09. bis 31.03., insbesondere 
bei zu dichtem/hohem Aufwuchs.

w Bearbeitungszeiträume je nach Zielarten
w Prämie 892,- €/ha/Jahr

Anlage von Ackerstreifen oder -flächen durch dünne
Einsaat mit geeignetem Saatgut 
w Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel
w Bodenbearbeitung nicht vor dem 15.03.
w Einsaat vom 20. April bis 31. Mai (vorab Vereinbarung von 

Stoppelbrache oder Ernteverzicht möglich) 
w Ist die Stoppelbrache oder der Ernteverzicht über den 

Winter nicht möglich, kann alternativ auch eine Einsaat 
im Anschluss an die Getreideernte erfolgen.

w keine Nutzung, in der Regel keine Pflegemaßnahmen
w Bei Luzerneansaaten ist ein Mulchen frühestens ab Mitte 

August möglich.
w Die einjährigen Ackerstreifen müssen im Einsaatjahr bis zum 

20. September stehen bleiben. Gleiches gilt bei dreijährigen 
Saatmischungen, diese müssen bis zum 20. September im 
vierten Vertragsjahr stehen bleiben.

w Einsaatmischung je nach Zielarten
w Prämie bei jährlicher Einsaat 1.170,- €/ha/Jahr und bei 

mehrjähriger Einsaat 948,- €/ha/Jahr
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